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§37

Öffentlicher Tadel

(1) Der öffentliche Tadel wird ausgesprochen, wenn das Vergehen keine er
heblichen schädlichen Auswirkungen hat oder wenn es zwar zu einem größeren 
Schaden führt, der Täter jedoch sonst ein verantwortungsbewußtes Verhalten 
zeigt und seine Schuld gering ist.

(2) Mit dem öffentlichen Tadel wird dem Täter durch das Gericht die Miß
billigung seines Handelns ausgesprochen, um ihn zur gewissenhaften Erfüllung 
seiner Pflichten gegenüber der sozialistischen Gesellschaft zu ermahnen.

(3) Das Gericht kann im Urteil festlegen, daß keine Eintragung im Strafregister 
erfolgt.

4. ABSCHNITT

Strafen mit Freiheitsentzug 

§38

Arten der Strafen mit Freiheitsentzug

(1) Als Strafen mit Freiheitsentzug werden angewandt:
— Freiheitsstrafe;
— Haftstrafe;
— Arbeitserziehung.

(2) Gegenüber Militärpersonen wird auch Strafarrest gemäß § 252 angewandt.

§39

Grundsätze der Anwendung der Freiheitsstrafe
(1) Die Freiheitsstrafe wird gegen Personen angewandt, die ein Verbrechen be

gangen haben.
(2) Die Freiheitsstrafe kann auch gegen Personen angewandt werden, die ein 

Vergehen begangen und damit besonders schädliche Folgen herbeigeführt oder in 
anderer Weise eine schwerwiegende Mißachtung der gesellschaftlichen Disziplin 
zum Ausdruck gebracht haben. Sie wird auch gegen Täter angewandt, deren Tat 
zwar weniger schwerwiegend ist, die aber aus bisherigen Strafen keine Lehren ge
zogen haben.

(3) Die Freiheitsstrafe soll dem Täter und anderen Bürgern die Schwere und 
Verwerflichkeit der Straftat und die Unantastbarkeit der sozialistischen Staats
und Gesellschaftsordnung bewußt machen, die Gesellschaft vor erneuten Straf
taten schützen, dem Bestraften seine Verantwortung gegenüber der sozialistischen 
Gesellschaft und die Verpflichtung zur Wiedergutmachung und Bewährung nach
drücklich aufzeigen und seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten.


